
SPANIEN
Mit dem Bayern 1 Radioclub von Parador zu Parador durch Kastilien, 
La Mancha und Extremadura
8 Tage Rundreise vom 19. 9. – 26. 9. 2010
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Fotos: Archivo Fotográfico de Turespana, 
Paradores de Turismo de Espana

durch die beispielhafte Architektur des Alt-
meisters Rafael Moneo. In einer Werkstatt von 
Mérida, in der römische Mosaiken restauriert 
werden, zeigt Ihnen eine Restauratorin das alte 
Handwerk.

6. Tag, Fr 24. 09.: Land der Eroberer
Dass die Extremadura auch die Heimat vieler 
Konquistadoren war, entdecken Sie an der 
„Ruta de los Conquistadores“ in Trujillo: Hier 
wurde Francisco Pizarro, der Eroberer Perus, 
geboren. Anschließend führt Ihnen die Altstadt 
von Cáceres (UNESCO-Kulturdenkmal) den 
Wohlstand der „goldenen“ Jahrhunderte Spa-
niens vor Augen: Mächtige Türme schützen 
Kirchen und Paläste. Tagesziel ist der Parador 
von Plasencia in einer bereits 1450 gegründeten 
Klosteranlage. 220 km.

7. Tag, Sa 25. 09.: Kloster und Ökosystem
Ausflug zum Monasterio de Jerónimos in Yuste, 
einem 1408 gegründeten Hieronymitenkloster 
mit zwei Kreuzgängen – hierher zog sich Kaiser 
Karl V. nach seiner Abdankung zurück. Unbe-
rührte Natur mitten in Europa erwartet Sie im 
Nationalpark Monfragüe, dessen Ökosystem 
als Nistplatz zahlreicher Vögel und als Rück-
zugsgebiet bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
bekannt ist. Gelegenheit zu einer Wanderung 
und Rückkehr nach Plasencia. 240 km.

8. Tag, So 26. 09.: Rückflug von Madrid
Direkte Fahrt von Plasencia  zum Flughafen 
von Madrid. 240  km. Nachmittags Rückflug 

1. Tag, So 19. 09.: Flug nach Spanien
Am späten Vormittag Linienflug mit Lufthansa 
von München nonstop nach Madrid (Flugdauer 
ca. 2,5 Std.). Empfang am Flughafen Barajas und 
gemeinsame Fahrt nach Toledo zum Parador, 
einem herrschaftlichen Landhaus außerhalb 
der Stadt mit unvergleichlichem Panoramablick 
über den Tajo und die Stadt der drei Kulturen. 
70 km.

2. Tag, Mo 20. 09.: Prächtiges Toledo
Hoch auf einem Felsen thront Toledo (UNESCO-
Kulturdenkmal) einzigartig über dem Tajo. Mit 
dem Taxi fahren Sie vom Parador ins Zentrum 
der einstigen Hauptstadt Kastiliens, im frühen 
Mittelalter blühendes Zentrum der jüdischen, 
christlichen und arabischen Kultur. Nirgendwo 
sonst lässt sich spanische Geschichte besser 
studieren als beim Rundgang, wo San Juan 
de los Reyes die Geschichte der Katholischen 
Könige lebendig werden lässt. In der Kirche 
Santo Tomé und in der Sakristei der gotischen 
Kathedrale bestechen vor allem die eindringli-
chen Werke El Grecos.

3. Tag, Di 21. 09.: Don Quijote – La Mancha
Fahrt in die Mancha, wo Sie bei Consuegra 
schon die ersten Windmühlen erwarten. Im 
nahen Puerto Lápice sehen Sie den angeblichen 
Schauplatz des von Don Quijote so dringend 
begehrten Ritterschlages und unternehmen 
anschließend eine leichte Wanderung zu den 
Windmühlen des „Balcón de la Mancha“. Wei-
ter zum Parador (Franziskanerkonvent aus dem 
16. Jahrhundert) von Almagro, einst Handelsnie-
derlassung der Fugger. 160 km.

4. Tag, Mi 22. 09.: Das Herz Spaniens
Von der Mancha geht es über Ciudad Real durch 
das Herz Spaniens in die Extremadura nach 
Mérida an der alten Silberstraße. Freizeit nach 
Ankunft und Übernachtung im Parador (Konvent 
aus dem 18. Jahrhundert). 270 km.

5. Tag, Do 23. 09.: Römisches Erbe
Beim Rundgang durch Mérida überraschen die 
gut erhaltenen römischen Anlagen, vor allem 
das Theater (UNESCO-Kulturdenkmal), in dem 
6000 Menschen Platz fanden. Das Museum 
besticht nicht nur durch die größte Sammlung 
römischer Kunst in Spanien, sondern auch 

mit Lufthansa nonstop nach Deutschland (Flug-
dauer ca. 2,5  Std.). Ankunft in München am 
frühen Abend. Individuelle Weiterreise zu den 
Ausgangsorten.

Flug�
Im Reisepreis enthalten ist der Linienflug mit  
Lufthansa ab / bis: München

Reisepapiere und Gesundheit
Deutsche Staatsbürger benötigen einen Perso-
nalausweis oder gültigen Reisepass. Impfungen 
sind nicht vorgeschrieben.

Klima
Durchschnittliche Höchsttemperaturen in °C:
	 September
Toledo	 28 
Cáceres	 28

Hotels / Paradores� Änderungen vorbehalten

Die weltlichen und geistlichen Herren Spaniens 
ließen einst überall im Lande Hospize, Burgen, 
Klöster, Festungen, Paläste und Gutshäuser 
anlegen, die seit 1928 kontinuierlich zu stilvol-
len Paradores umgewandelt wurden. In diesen 
außergewöhnlichen Herbergen von Königen, 
Fürsten und Pilgern logieren Sie auf dieser 
Reise.

Stadt	 Nächte	Hotel	 Landeskategorie
Toledo 	 2	 Parador Conde de Organz	 ◊◊◊◊ 
Almagro	 1	 Parador de Almagro	 ◊◊◊◊
Mérida	 2	 Parador Via de la Plata	 ◊◊◊◊
Plascencia	 2	 Parador de Plascencia	 ◊◊◊◊

Wenn Sie das „stolze Herz Spaniens“ mit 
Geist und Sinnen erleben wollen, dann ist 
diese Reise wie für Sie geschaffen! Neben 
großartigen Bauwerken zeigt Sie Ihnen 
auch reizvolle Orte und Landschaften. Logis 
nehmen Sie überall in stilvollen Paradores, 
diesen außergewöhnlichen Herbergen  
von Königen, Fürsten und Pilgern, wo Sie 
das kulinarische Erbe auch in der Küche 
wieder finden.



✁

Name, Vorname

Geburtsdatum

Telefon tagsüber (mit Vorwahl)

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Namen der Mitreisenden, Geburtsdatum

Namen der Mitreisenden, Geburtsdatum

Gewünschtes bitte eintragen bzw. ankreuzen

Reisetermin:�

	 Doppelzimmer	  Einzelzimmer	  ½ Doppelzimmer

	 RundumSorglos-Schutz (Versicherung)

Ort, Datum / Unterschrift

Die Reisebedingungen werden – auch im Auftrag aller hier aufgeführten  
Reiseteilnehmer – anerkannt.

Anmeldung
Zur Teilnahme an der BR-Hörerreise nach Spanien melde ich folgende Person(en) verbindlich an:

Coupon faxen an:
Fax 089/5900 4266

Informationen direkt vom Veranstalter unter:
Tel. 089/500 60 427
 

Einfach Coupon senden an: 
BAYERN 1 RADIOCLUB, Hörerreisen
Postfach, 81011 München 

Reiseversicherungen
Im Reisepreis sind keine Reiseversicherungen 
enthalten. Wir empfehlen jedem Teilnehmer den 
Abschluss eines „RundumSorglos-Schutzes“ 
(Reiserücktritts-Versicherung, Reiseabbruch-
Versicherung, Reisekranken-Versicherung mit 
medizinischer Notfall-Hilfe, RundumSorglos-
Service und Reisegepäck-Versicherung) der 
EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG. Die 
Prämie pro Person ist abhängig vom Reisepreis 
z. B. ¤ 88,– (bei Reisepreis bis ¤ 2.000,–) oder 
¤ 97,– (bei Reisepreis bis ¤ 2.500,–).

Im Reisepreis enthalten
Linienflug mit Lufthansa von München nach ■■

Madrid und zurück in der Touristenklasse
7 Übernachtungen in traditionellen ■■

◊◊◊◊-Paradores
Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad oder ■■

Dusche und WC
Halbpension (7 x Frühstücksbuffet und ■■

7 x Abendessen)
Transfers, Stadtrundfahrten und Rundreise in ■■

bequemem Reisebus mit Klimaanlage
Taxifahrten am zweiten Reisetag in Toledo■■

Und außerdem inklusive
Speziell qualifizierte Studiosus-Reiseleitung in ■■

Spanien
DB-Rail & Fly-Bahnanreise zum / vom deutschen ■■

Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof 
in Deutschland
Tischgetränke (Wein, Wasser, Kaffee/Tee) bei ■■

allen Abendessen in den Paradores
Eintrittsgelder (ca. ¤ 51,–)■■

Gruppentrinkgelder■■

Flughafensteuern, Lande- und Sicherheits■■

gebühren (ca. ¤ 89,–)
Reiseunterlagen mit einem Kunstreiseführer ■■

pro Buchung
Sicherungsschein■■

BR Reisebegleitung■■

Reisepreis in Euro pro Person

8 Reisetage
Termin DZ

 
EZ-Zuschlag

19.9. – 26.9.2010 1.995 345

Mindestbeteiligung:	20 Personen 
Höchstbeteiligung:	 25 Personen

Veranstalter und Reisebedingungen
Veranstalter dieser Reise ist die Studiosus 
Gruppenreisen GmbH, München. Der Bayern 1 
Radioclub tritt lediglich als Vermittler auf. Es gel-
ten ausschließlich die schriftlichen Reisebedin-
gungen des o. a. Veranstalters, die bei diesem 
ausliegen, dort eingesehen, vor Anmeldung 
angefordert werden können und jedem Teilneh-
mer zusätzlich mit der Reisebestätigung über-
sandt werden. Mit der Reisebestätigung erhält 
jeder Teilnehmer den Sicherungsschein im 
Sinne des § 651 k Abs. 3 BGB, mit dessen Über-
gabe 20 % des Reisepreises, maximal jedoch 
1000 ¤ pro Person, als Anzahlung fällig werden. 
Der Restbetrag wird zwischen 20 und 14 Tagen 
vor Reiseantritt fällig. Für diese Reise gilt eine 
Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen. Sollte 
diese nicht erreicht werden, kann der Veranstal-
ter bis spätestens 21 Tage vor Reisebeginn vom 
Reisevertrag zurücktreten. 



I. Buchung, Ausführendes Luftfahrtunternehmen, Daten-
schutz
1. Die Buchung der Reise wird für den Reiseveranstalter (siehe 
Impressum am Ende dieser Reisebedingungen) erst verbindlich, 
wenn sie dem Reiseteilnehmer schriftlich bestätigt worden ist. 
An seine Anmeldung ist der Reiseteilnehmer bis zur Annahme 
durch den Reiseveranstalter, jedoch längstens 16 Tage ab Datum 
der Anmeldung gebunden.
2. Besondere Abreden  zu Vertragsinhalten oder Reisebedin­
gungen bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Reisever­
anstalter. Sie sollten aus Beweisgründen in Textform getroffen 
werden. Reisebüros und andere Reisevermittler sind nicht bevoll­
mächtigt, abweichende Zusicherungen zu geben oder abändernde 
oder ergänzende Vereinbarungen zu treffen.
3. Der Reiseveranstalter wird den Reiseteilnehmer über die Iden­
tität der ausführenden Luftfahrtunternehmen oder deren nach­
träglichen  Wechsel  entsprechend  der  EU­Verordnung 
Nr. 2111/2005 unterrichten.
4. Die  im Zusammenhang mit  der Reise erfassten Daten der 
Reiseteilnehmer werden  ausschließlich  zur Durchführung der 
Reise, zur Abwicklung des Vertrages, zur Kundenbetreuung und 
zu Werbezwecken im Rahmen der Kundenpflege verwendet. Auf 
das Widerspruchsrecht des Reiseteilnehmers nach § 28 Absatz 4 
sowie die sonstigen Rechte nach den §§ 34 und 35 des Bundes­
datenschutzgesetzes wird  hingewiesen.  Für  entsprechende 
Erklärungen genügt eine kurze Mitteilung an die am Ende dieser 
Reisebedingungen angegebene Adresse. 

II. Vertragliche Leistungen, Flugbeförderung
1. Die  vom Reiseveranstalter  geschuldeten einzelnen  vertrag­
lichen Leistungen ergeben sich aus der Reisebestätigung, ergänzt 
durch die zugrunde liegende Reiseausschreibung.
2. Unternehmungen, die in der Ausschreibung als „Gelegenheit“ 
oder „Möglichkeit“ bezeichnet werden, sind selbst nicht Bestand­
teil der vertraglich geschuldeten Leis tungen, mit ihnen eventuell 
verbundene Kosten sind nicht im Reisepreis enthalten.
3. Gestaltung und Einhaltung des Flugplanes liegen im Wesent­
lichen im Verantwortungsbereich der Fluggesellschaften und der 
staatlichen Koordinierungsbehörden. Kurzfristige Änderungen 
von  Flugzeiten,  Streckenführung,  ausführenden  Fluggesell­
schaften (vgl. hierzu auch Ziffer I Absatz 3) und Fluggerät sind 
teilweise nicht vermeidbar. Eventuelle Ansprüche des Reiseteil­
nehmers aufgrund unzumutbarer Leis tungsänderungen bleiben 
unberührt.

III. Zahlung des Reisepreises, Anzahlung
1. Zahlungen auf den Reisepreis, also auch die Anzahlung, sind 
nur gegen Aushändigung eines Sicherungsscheines im Sinne des 
§ 651k BGB  zu  leisten. Dieser Sicherungsschein der Generali 
Versicherung AG befindet sich innerhalb der vom Reiseveranstal­
ter  erstellten Reisebestätigung auf  der Rückseite des ersten   
Blattes.
2. Nach Abschluss des Reisevertrages  ist eine Anzahlung von 
20%, höchstens jedoch ein Betrag von 1000 Euro pro Reiseteil­
nehmer, fällig. Der restliche Reisepreis wird im Zeitraum nach 
dem 21. und vor dem 14. Tag vor Reiseantritt fällig. Der genaue 
Zeitpunkt der Fälligkeit wird dabei in der Reisebestätigung fest­
gelegt. Bei Buchungen, die weniger als 14 Tage vor Reiseantritt 
vorgenommen werden, ist der gesamte Reisepreis bei Übergabe 
des Sicherungsscheines sofort fällig.
3. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises erfüllt, 
so besteht ohne vollständige Zahlung kein Anspruch auf Erbrin­
gung der Reiseleistung.
4. Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs­ und Umbuchungs­
entgelte sowie Versicherungsprämien sind sofort fällig. 

IV. Preisänderungen
1. Die Reisepreise werden im Monat vor der Drucklegung kalku­
liert. Der Reiseveranstalter  ist  berechtigt,  den Reisepreis  zu 
erhöhen, wenn sich unvorhersehbar für den Reiseveranstalter 
und nach Vertragsschluss die nachfolgend bezeichneten Preis­
bestandteile aufgrund von Umständen erhöhen oder neu entste­
hen, die vom Reiseveranstalter nicht zu vertreten sind: Wechsel­
kurse  für  die  betreffende  Reise;  Beförderungskosten 
(insbesondere bei Ölpreisverteuerungen); Abgaben für bestimmte 
Leistungen; Hafen­ und Flughafengebühren; Sicherheitsgebühren 
im Zusammenhang mit der Flugbeförderung; Einreise­, Aufent­
halts­ und öffentlich­rechtliche Eintrittsgebühren. Die Preiserhö­
hung ist jedoch nur zulässig, wenn zwischen dem Vertragsschluss 
und dem Beginn der Reise ein Zeitraum von mehr als vier Mona­
ten liegt.
2. Der Reisepreis darf maximal um den Betrag erhöht werden, 
welcher der Summe der Kostensteigerungen der konkret gebuch­
ten Reise durch die Erhöhung der in Ab  satz 1 genannten Preisbe­
standteile seit Abschluss des Reisevertrages entspricht. Soweit 
einschlägige  Kostensteigerungen  die  Reisegruppe  in  ihrer 
Gesamtheit be  treffen, werden solche zunächst auf die einzelnen 
Reiseteilnehmer aufgeteilt. Je nachdem, welche Berechnung für 
den Reiseteilnehmer günstiger ist, wird entweder die ursprünglich 
kalkulierte Durchschnittsteilnehmerzahl oder die konkret erwar­
tete Teilnehmerzahl zugrunde gelegt. Der Reiseveranstalter ist 
verpflichtet,  dem Reiseteilnehmer  auf Anforderung entspre­
chende Belege und Nachweise zu übermitteln.
3. Der Reiseveranstalter hat dem Reiseteilnehmer eine etwaige 
Preiserhöhung  unverzüglich  nach  Kenntnis  des  Änderungs­
grundes, spätes tens jedoch am 21. Tag vor Reisebeginn mitzu­
teilen.
4. Erhöht sich der Reisepreis um mehr als 5%, so ist der Reise­
teilnehmer berechtigt, ohne Zahlung einer Entschädigung vom 
Reisevertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist unverzüglich gegen­
über dem Reiseveranstalter zu erklären. Stattdessen kann der 
Reiseteilnehmer auch die Rechte gemäß § 651 a Absatz 4 Satz 3 
BGB (Ersatzreise) geltend machen.

V. Rücktritt des Reiseteilnehmers, Umbuchung
1. Bei Rücktritt des Reiseteilnehmers vom Reisevertrag vor Reise­
antritt (Storno) kann der Reiseveranstalter anstelle der konkret 
berechneten Rücktrittsentschädigung  folgende pauschalierte 
Rücktrittsentschädigung wählen:

A.  Reisen mit  Linienflug  zum Veranstalter­  oder Sondertarif, 
Bahnreisen sowie Selbstanreise

B. Reisen mit Charterflug und Busreisen
C. Reisen mit Billigflug und Kreuzfahrtreisen
    A B  C
.........  bis inkl. 46. Tag vor Reisebeginn   15 %  20 %  25 %
ab 45. bis inkl. 22. Tag vor Reisebeginn   20 %  25 %  30 %
ab 21. bis inkl. 15. Tag vor Reisebeginn   30 %  35 %  40 %
ab 14.  bis inkl.  8. Tag vor Reisebeginn   50 %  55 %  60 %
ab   7.  Tag vor Reisebeginn/Nichtantritt   70 %  75 %  80 %

Die Rücktrittsentschädigung berechnet sich aus dem Endreise­
preis  je  angemeldetem Reiseteilnehmer. Als Stichtag  für  die 
Berechnung der Frist gilt der Zugang der Rücktrittserklärung. Dem 
Reiseteilnehmer bleibt freigestellt, nachzuweisen, dass kein oder 
ein wesentlich geringerer Schaden als die geforderte Pauschale 
entstanden ist.
2. Umbuchungen  sind grundsätzlich  nur  durch Rücktritt  vom 
Reisevertrag (Storno) zu den in Absatz 1 genannten Bedingungen 
und durch nachfolgende Neu anmeldung möglich. 

VI.  Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die 
Vertragsinhalt ge  worden sind, eine Mindestteilnehmerzahl fest­
gelegt, so kann der Reiseveranstalter vom Reisevertrag zurück­
treten, falls diese nicht erreicht wird, spätestens jedoch am 21. 
Tag vor Reise beginn. Auf die Rechte des Reiseteilnehmers nach 
§ 651 a Absatz 4 Satz 3 BGB (Ersatzreise) wird hingewiesen. Die 
bei der Reise  festgelegte Mindestteilnehmerzahl gilt  auch  für 
zusätzlich gebuchte Ausflüge.

VII. Versicherungen
1. Gegen die in Ziffer V Absatz 1 geregelte Rücktrittsentschädi­
gung kann sich der Reiseteilnehmer durch eine Rücktrittsversi­
cherung ab sichern.
Die von der versicherten Person zu tragende Selbstbeteiligung 
beträgt je Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen Scha­
dens, mindestens jedoch 25 Euro je Person. Die näheren Einzel­
heiten, insbesondere die versicherten Gründe und die Obliegen­
heiten des Reiseteilnehmers bei Eintritt des Versicherungsfalls, 
entnehmen Sie bitte dem Versicherungsangebot der ERV (Euro­
päische Reiseversicherung AG),  welches Sie mit Ihrer Reisebe­
stätigung erhalten.
Durch die Versicherung  ist der Reiseteilnehmer nicht von seiner 
Verpflichtung zur Zahlung der geschuldeten Rücktrittsentschädigung 
an den Reiseveranstalter befreit;  er hat  lediglich einen Ersatzan­
spruch gegen die Versicherung gemäß den Versicherungsbedin­
gungen.
2. Der Reiseveranstalter empfiehlt den Abschluss des Rundum 
Sorglos­Schutzes der ERV mit  einer Reiserücktritts­, Reiseab­
bruch­ und einer Reisekranken­Versicherung mit medizinischer 
Notfallhilfe, sowie einer Reisegepäck­Versicherung. Eine Reise­
gepäckversicherung empfiehlt sich insbesondere auch im Hinblick 
auf die in Ziffer VIII dieser Reisebedingungen vereinbarten Haf­
tungsausschlüsse und ­beschränkungen für den Reiseveranstal­
ter. Näheres entnehmen Sie bitte dem Versicherungsangebot, 
welches Sie zusammen mit Ihrer Reisebestätigung erhalten.

VIII. Haftungsbeschränkungen des Reiseveranstalters
1. Die vertragliche Haftung gegenüber dem Reiseteilnehmer auf 
Schadensersatz für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reiseteilnehmers weder grob fahrlässig noch 
vorsätzlich herbeigeführt wird oder
b) der Reiseveranstalter für einen dem Reiseteilnehmer entstan­
denen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungs­
trägers verantwortlich ist.
2. Die Haftung des Reiseveranstalters gegenüber dem Reiseteil­
nehmer  auf Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung wird, 
soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahr lässig keit beruht, für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind,  je Reiseteilnehmer und 
Reise auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Für Schäden bis 
4100 Euro haftet der Reiseveranstalter insoweit unbeschränkt. 
3. Ergibt sich aus rechtlichen Regelungen zwingend ein weiter 
gehender Anspruch des Reisenden gegenüber dem Reiseveran­
stalter, so bleiben diese Ansprüche von den vorstehenden Haf­
tungsbeschränkungen unberührt.

IX. Verlust und Beschädigung von Reisegepäck
Bei Reisegepäck sind, zusätzlich zu den nach Ziffer X bis XII dieser 
Reisebedingun gen  erforderlichen  Erklärungen,  Verlust  oder 
Beschädigung unverzüglich auch dem Beförderungsunternehmen 
anzuzeigen. Dieses ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestä­
tigung verpflichtet. Ohne diese rechtzeitige Anzeige besteht die 
Gefahr eines Anspruchsverlustes, da internationale Abkommen 
und gesetzliche Vorschriften Ausschlussfristen enthalten.

X. Obliegenheiten und Rechte des Reisenden bei mangel-
hafter Reise
1. Wird die Reise nicht  vertragsgerecht erbracht,  so kann der 
Reiseteilnehmer Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann 
die Abhilfe verweigern, wenn sie unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert.
2. Wird innerhalb einer vom Reiseteilnehmer bestimmten ange­
messenen Frist eine gebotene Abhilfe nicht geleistet, so kann 
der Reiseteilnehmer selbst Abhilfe schaffen und Ersatz für erfor­
derliche Aufwendungen verlangen. Die Fristsetzung ist unnötig, 
wenn Abhilfe verweigert wird oder sofortige Abhilfe durch ein 
besonderes Interesse des Reiseteilnehmers geboten ist.
3. Für die Dauer einer nicht vertragsgerechten Reiseleistung kann 
der Reiseteilnehmer einen Anspruch auf Herabsetzung des Rei­
sepreises (Minderung) geltend machen. Dieser Anspruch entfällt 
jedoch, wenn der Reiseteilnehmer es schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen.
4. Wird infolge eines Mangels die Reise erheblich beeinträchtigt 
oder ist deshalb dem Reisenden die Reise oder ihre Fortsetzung 
aus wichtigem Grund nicht zumutbar, so kann der Reisende im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kün­
digen. Zuvor hat der Reisende eine angemessene Frist zur Abhilfe 
zu setzen.

Der Bestimmung einer solchen Frist bedarf es nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder verweigert wird oder die sofortige Kündigung 
des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reiseteilneh­
mers gerechtfertigt ist.
5. Sofern der Reiseveranstalter einen Umstand zu vertreten hat, 
der zu einem Mangel der Reise führt, kann der Reiseteilnehmer 
Schadensersatz verlangen. Ein Recht des Reiseteilnehmers auf 
Minderung oder auf Kündigung des Reisevertrages bleibt hiervon 
unberührt.
6. Abhilfeverlangen und Mängelanzeige sind vom Reiseteilneh­
mer an die Reiseleitung bzw. die örtliche Vertretung des Reise­
veranstalters zu richten (Anschriften örtlicher Vertretungen finden 
sich ggf. in den Reiseunterlagen). Soweit möglich und zumutbar, 
sind sie an den Reiseveranstalter direkt (Anschrift am Ende der 
Reisebedingungen) zu richten.

XI. Rechte und Pflichten der Reiseleitung
1. Reiseleitungen bzw. örtliche Vertretungen des Reiseveranstal­
ters sind während der Reise beauftragt, Mängelanzeigen und Ab ­
hilfeverlangen entgegenzunehmen und für Abhilfe zu sorgen, so ­
fern dies möglich oder erforderlich ist. Sie sind jedoch nicht befugt 
und bevollmächtigt, Ansprüche auf Minderung oder Schadenser­
satz mit Wirkung gegen den Reiseveranstalter anzuerkennen.
2. Eine Kündigung des Reisevertrages durch den Reiseveranstalter 
(z. B. bei höherer Gewalt) kann auch durch die Reiseleitung oder 
einen sonstigen örtlichen Vertreter des Reiseveranstalters ausge­
sprochen werden;  diese  sind  insoweit  vom Reiseveranstalter 
bevollmächtigt.

XII. Anspruchstellung, Ausschlussfrist, Verjährung
1. Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin­
gung von Reiseleis tungen muss der Reiseteilnehmer innerhalb 
eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der 
Reise dem Reiseveranstalter gegenüber unter der am Ende der 
Reisebedingungen genannten Adresse geltend machen. Nach 
Fristablauf können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn 
der Reiseteilnehmer ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
gehindert worden ist.
2. Die in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche des Reiseteilnehmers 
verjähren in einem Jahr, soweit nicht Ansprüche für Körperschäden 
oder Ansprüche, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beru­
hen, betroffen sind. Solche vertraglichen Ansprüche verjähren in 
zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die 
Reise dem Vertrag nach enden sollte. Schweben Verhandlungen 
über  den  Anspruch  oder  die  den  Anspruch  begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reiseveran­
stalter oder der Reiseteilnehmer die Fortsetzung der Verhand­
lungen verweigert (§ 203 BGB). Die Verjährung tritt frühestens drei 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

XIII. Einreise-, Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-
bestimmungen
1. Die Information über solche Bestimmungen durch den Reise­
veranstalter bezieht sich auf den Stand zu diesem Zeitpunkt und 
für deutsche Staatsbürger (ohne Berücksichtigung persönlicher 
Umstände,  soweit  diese  nicht  offenkundig  oder  mitgeteilt 
waren).
2. Der Reiseteilnehmer sollte sich rechtzeitig über Infektions­ und 
Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen, auch bezüglich 
des Thrombose­Risikos bei Langstreckenflügen, informieren und 
gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Allgemeine Informationen 
geben insbesondere Gesundheitsämter, reisemedizinisch erfah­
rene Ärzte,  Tropenmediziner,  reisemedizinische  Informations­
dienste oder  die Bundeszentrale  für  gesundheitliche Aufklä­
rung.
3. Soweit der Reiseveranstalter gemäß der Reiseausschreibung 
die Besorgung von Visa und/oder ähnlicher Dokumente übernimmt, 
erfolgt dies im Auftrag des Reisenden (Geschäftsbesorgung). Die 
Erteilung von Visa und/oder ähnlicher Reisedokumente ist nicht 
Bestandteil der Leistungsverpflichtung des Reiseveranstalters aus 
dem Reisevertrag.

XIV. Abtretungsverbot
Jegliche Abtretung von Ansprüchen des Reiseteilnehmers gegen 
den Reiseveranstalter ist ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot 
betrifft sämtliche Ansprüche aus dem Reise vertrag und damit im 
Zusammenhang  stehende Ansprüche  sowie Ansprüche  aus 
unerlaubter Handlung und ungerechtfertigter Bereicherung.

XV. Gerichtsstand
Für  den Fall,  dass der Reiseteilnehmer nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz  oder  gewöhnlichen Aufenthaltsort  aus  der 
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder dieser im Zeitpunkt der 
Klageerhebung  unbekannt  ist,  wird  für  Ansprüche  des 
 Reiseveranstalters gegen den Reiseteilnehmer der Gerichtsstand 
München vereinbart, soweit nicht zwingend gesetzliche Rege­
lungen entgegenstehen.

XVI. Gültigkeit der Ausschreibungsangaben
Naturgemäß kann die Reiseausschreibung nur die zum Zeitpunkt 
ihrer Drucklegung feststehenden Einzelheiten der Reisedurchfüh­
rung anführen. Änderungen der Leis tungsbeschreibungen, Erläu­
terungen und Preise sind daher möglich und bleiben bis einschließ­
lich des Zuganges unserer Reisebestätigung vorbehalten.

XVII. Sonstiges
1. Es gelten ergänzend die gesetzlichen Bestimmungen, insbe­
sondere die  reise vertraglichen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, §§ 651 ff. BGB (soweit die Gesellschaft als Reise­
veranstalter  tätig wird  und  für  den Vertrag  deutsches Recht 
anwendbar ist). 
2. Busreisen, die in der Bundesrepublik Deutschland beginnen, 
werden im Sinne des Gesetzes über die Beförderung von Per­
sonen  (PBefG)  vom Reisebüro Stempfl  Verkehrsgesellschaft 
mbH,  Ingolstadt, verantwortlich durchgeführt. Die Haftung de 
Gesellschaft als Reiseveranstalter bleibt hiervon unberührt.
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